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An das 
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 
Abteilung Integrationskoordination 
 
Per E-Mail: abtviii2@bmeia.gv.at 
 
 
 
Zu dem mit do. Note vom 22. Dezember 2015, Zl. BMEIA-AT.4.36.42/1434-VIII.2/2015, übermittelten 
Gesetzesentwurf wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zu § 2: 
 
Bei der Definition des Anwendungsbereichs wäre darauf zu achten, dass die Anerkennung ausländi-
scher beruflicher Qualifikationen für den Zweck des Zugangs zu oder der Ausübung einer landesge-
setzlich geregelten Tätigkeit kompetenzrechtlich nicht dem Bundesgesetzgeber obliegt.  
 
 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates elektro-
nisch übermittelt.  
 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Dr. Primosch 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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